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DAS KMK‐FREMDSPRACHENZERTIFIKAT 

Das KMK-Fremdsprachenzertifikat 
richtet sich an die Schülerinnen und 
Schüler beruflicher Schulen in Hes-
sen – egal, ob Sie die Schule in Voll-
zeit oder Teilzeit besuchen. Das Zer-
tifikat dokumentiert unabhängig von 
der Zeugnisnote Ihre berufsbezoge-
nen Fremdsprachenkompetenzen und 
ist bundesweit anerkannt. Es kann 
auch europaweit und international 
verwendet werden.  
 
Die Prüfungen sind konkret auf die 
Berufsbereiche und Ausbildungsberu-
fe zugeschnitten. Sie können an der 

Prüfung teilnehmen, unabhängig da-
von, wie und wo Sie Ihre Fremdspra-
chenkenntnisse erworben haben – ob 
in der Schule, im Betrieb, bei einem 
Praktikum, einer Fortbildung oder 
einem Auslandsaufenthalt.  
 
Sie wählen – nach einer Beratung 
durch den Fremdsprachenlehrer oder 
die -lehrerin an Ihrer Schule, nach 
einem Besuch unserer Internetseite 
oder nach dem persönlichen Kontakt 
mit einem der Ansprechpartner am 
Landesschulamt – die Stufe, in der 
Sie die Prüfung ablegen wollen.  

	

Stufe I (Waystage)  30,00 € 

60 Min. schriftlich, 10 Min. mündlich  

Stufe II (Threshold)  45,00 € 

90 Min. schriftlich, 15 Min. mündlich  

Stufe III (Vantage)  60,00 € 

120 Min. schriftlich, 20 Min. mündlich  

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn im schriftlichen und 
mündlichen Teil jeweils mindestens 50 % der Höchstpunkt-
zahl erreicht sind. 

Anhand von Musterprüfungen, die Sie im 
Internet einsehen können,  entscheiden 
Sie, welches Niveau für Sie in Frage 
kommt und melden sich bei der Prüfungs-
schule an, die auch die Prüfungen durch-
führt.   
 
Die Prüfung kann in Englisch (teilweise 
auch in Spanisch) in folgenden Berufsbe-
reichen abgelegt werden: 
 
kaufmännisch-verwaltende Berufe, 
gewerblich-technische Berufe, 
gastgewerbliche Berufe,   
sozialpädagogische und Gesundheits-

berufe. 
 
Die Prüfung besteht aus einem schrift-
lichen und einem mündlichen Teil.  
 
Geprüft werden folgende Kompetenzen:  
 
Rezeption,  

die Fähigkeit, gesprochene und  
geschriebene fremdsprachliche  
Mitteilungen zu verstehen, 

Produktion,  
die Fähigkeit, sich mündlich und 
schriftlich in der Fremdsprache zu  
äußern,  

Mediation,  
die Fähigkeit, durch Übersetzen oder 
Umschreiben mündlich oder schriftlich 
zwischen Kommunikationspartnern zu 
vermitteln und  

Interaktion,  
die Fähigkeit, Gespräche zu führen.  

Weitere  
Informationen  
zum Zertifikat, zu den 
Kompetenzbereichen, 
zur Bewertung und 
zur Prüfungsdurch-
führung erhalten Sie  
unter:  
 
www.kmk‐fremdsprachenzer fikat. 
lsa.hessen.de 
 
Hier finden Sie auch Angaben zu den Prü-
fungsterminen, den Prüfungsorten und 
zum Anmeldeverfahren. Als Download 
stehen Ihnen zur Verfügung: 
 
Musterprüfungen mit Lösungen zu  

verschiedenen Berufsbereichen,  
Prüfungstermine und -orte sowie 
ein Anmeldeformular mit Erläuterung. 

Ansprechpartner 
 
Landesschulamt  
und Lehrkräfteakademie 
KMK-Fremdsprachenzertifikat 
Walter-Hallstein-Str. 3-7 
65197 Wiesbaden 
 
Martin Schlüter 
E-Mail: Martin.Schlueter@lsa.hessen.de  
Tel.:  0611 5827-235 
 
Sandra Haberkorn 
E-Mail: Sandra.Haberkorn@lsa.hessen.de 
Tel.: 0611 5827-234 

Mehr Chancen im Beruf mit Fremdsprachen 

Niveaustufen und Prüfungsgebühren  


